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Prostitution und Kriminalität: Das Schweizer Sexgewerbe  
aus strafrechtlicher und kriminologischer Sicht

Monika Simmler / Lorenz Biberstein*

Schlagwörter Prostitution – Prostitutionsstrafrecht – Sexualstrafrecht – Menschenhandel – Sexgewerbe

Zusammenfassung Trotz eines modernisierten und weitgehend liberalisierten Sexualstrafrechts steht die Prostitution 
regelmässig unter Verdacht, Schauplatz von Gewalt, Zwangsarbeit und Menschenhandel zu sein. Eine 
umfassende Studie hat diesbezüglich nun erstmals das Schweizer Sexgewerbe genauer beleuchtet. 
Diese Abhandlung bietet einen Überblick über die strafrechtlich relevanten Bestimmungen auf der 
einen und über die real existierenden Probleme auf der anderen Seite.

Résumé Malgré des dispositions pénales sur les infractions sexuelles modernisées et largement progressistes, 
la prostitution est régulièrement l’objet de soupçons. Soupçons d’être le théâtre de violence, de travail 
forcé et de traite des êtres humains. Une étude approfondie éclaire pour la première fois l’industrie 
du sexe en Suisse. Ce document donne, d’une part, un aperçu des dispositions pénales ad hoc, et 
d’autre part, évoque des réels problèmes existants.  

Abstract Even under a modernised and widely liberalised sex offenses regulation, prostitution is frequently 
suspected of being the scene of violence, forced labour and human trafficking. For the first time, a 
comprehensive study has examined the Swiss sex market with regard to these characteristics. This 
paper will give an overview of the relevant rules of the criminal law on the one hand and of the 
existing problems of the market on the other hand.

I. Einleitung

A. Prostitution: Begriff, Liberalisierung und 
strafrechtliche Leitplanken

Die Prostitution ist weltweit und entsprechend auch in 
der Schweiz immer wieder Gegenstand medialer und 
politischer Debatten. Deren Inhalt und Intensität haben 
sich im Verlauf der historischen Entwicklung zwar ge-
wandelt, negative Auswirkungen der Sexarbeit und Prä-

ventionsmöglichkeiten stehen aber auch heute noch im 
Fokus. Eine Legaldefinition der Prostitution findet sich 
in der Schweiz nicht.1 Gemäss Bundesgericht ist Prosti-
tution jedoch das «gelegentliche oder gewerbsmässige 
Anbieten und Preisgeben des eigenen Körpers an belie-
bige Personen zu deren Befriedigung gegen Entlohnung 
in Geld oder anderen materiellen Werten».2 Dieses Be-
griffsverständnis hat sich über die Zeit kaum verändert. 
Die gesellschaftliche und rechtliche Bewertung hinge-
gen hat im Verlauf der langen Geschichte des Sexgewer-
bes umso deutlicher variiert – von Liberalisierung und 
Akzeptanz bis hin zu Versuchen, die Prostitution voll-
ständig zu unterbinden.3 Die Entkriminalisierung der 
Prostitution und die Liberalisierung des Sexualstraf-
rechts sind in Westeuropa in den letzten Jahrzehnten 
relativ einheitlich vorangeschritten. Weniger deutlich 
ist dieser Trend allerdings in Bezug auf die Freier.4 So 
gab es in den letzten Jahren vielerorts Bestrebungen, 
dem «schwedischen Modell» zu folgen und den Erwerb 
von sexuellen Dienstleistungen unter Strafe zu stellen. 
Entsprechend unterscheidet sich trotz diesem Libera-
lisierungstrend der konkrete Umgang der Rechtsord-
nungen mit der Sexarbeit. Die Schweiz steht dabei im 
Spektrum zwischen strikter Prohibition und kompletter 
Entkriminalisierung im Bereich einer reglementierten 

* Monika Simmler, MLaw und Lorenz Biberstein, M.A., For-
schungsgemeinschaft für Rechtswissenschaft, Universität 
St. Gallen.

1 Caroline Baur-Mettler, Menschenhandel und Zwangs-
prostitution in der Schweiz, Zürich 2014, 163.

2 BGE 129 IV 71, 75, E. 1.4; Botschaft vom 26. Juni 1985, BBI 
1985 II 1009, 1082  f.; Günter Stratenwerth/Wolfgang 
Wohlers, StGB Handkommentar, 3. Aufl. 2013, Art. 195 N 2; 
Siehe ausführlich zu den Begrifflichkeiten zum Beispiel Jürg 
Krumm, Die Zukunft des Prostitutionsstrafrechts, Zürich 
2014, 5 ff.

3 Kathrin Heinzl, Prostitution im Schweizer Strafrecht, Diss. 
Zürich 2016, 5; Krumm (Fn. 2), 50.

4 BSK StGB II-Meng, Art. 199 N 1.
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Liberalisierung. So ist Prostitution in der Schweiz zwar 
generell erlaubt und durch die Wirtschaftsfreiheit ver-
fassungsmässig geschützt, unterliegt aber doch mehre-
ren relevanten Einschränkungen.5

Entsprechend dieses vollzogenen Wertewandels, wel-
chem das Sexualstrafrecht auch in der Schweiz unterlag 
und im Verlaufe dessen man sich zunehmend von einem 
moralisch und religiös aufgeladenen «Sittlichkeitsrecht» 
verabschiedete, stand auch die Revision der relevanten 
Teile des StGB,6 welche ihre Anfänge im Jahr 1971 nahm 
und dann schliesslich 1992 in Kraft trat, ganz im Zeichen 
einer Modernisierung. Diese «Reinigung des Strafgesetz-
buchs von der Sittlichkeit»7 sollte das Sexualstrafrecht an 
die gesellschaftliche Realität anpassen, den strafrechtli-
chen Schutz auf klar zu umschreibende Rechtsgüter be-
schränken und eine «behutsame Liberalisierung» darstel-
len.8

Nach dieser doch weitgehenden Liberalisierung der 
Sexarbeit in der Schweiz stand neben dem Kinder- und 
Jugendschutz9 von nun an primär der Schutz der Invol-
vierten vor Ausbeutung und Eingriffen in ihre Selbstbe-
stimmungsrechte im Fokus des Prostitutionsstrafrechts. 
Bei den (kern-)strafrechtlichen Bestimmungen, welche 
rund um die Sexarbeit zum Tragen kommen, handelt es 
sich vor allem um die Sexualdelikte der Art. 193, 195, 
196 und 199 StGB und ferner um den in Art.  182 
StGB unter Strafe gestellten Menschenhandel. Ne-
ben den die Prostitutionspraxis dominierenden ar-
beits-, sozialversicherungs- und migrationsrechtli-
chen Fragestellungen beschäftigen die Branche also 
primär Delikte gegen die sexuelle Integrität und die 
Freiheit und allenfalls damit einhergehende Gewalt-
delikte. 

Inwiefern diese Problemfelder nicht nur theore-
tischer, sondern auch praktischer Natur sind, soll 
Gegenstand der vorliegenden Abhandlung sein. 
Die betreffenden Delikte werden in der Folge be-
züglich ihres rechtlichen Gehalts und ihrer Pra-
xisrelevanz untersucht und in Zusammenhang mit 
den empirischen Erkenntnissen gebracht. Damit 
bietet der Beitrag einen Überblick über die straf-
rechtlichen Dimensionen der Prostitution in einem 
liberalen System und gleichzeitig eine empirische 
Überprüfung des Modells mittels einer Analyse 
der tatsächlichen Gegebenheiten und Probleme im 
Sexgewerbe. Diesem Anspruch folgend werden zu-
nächst einige zentrale Fakten über das Sexgewerbe 
in der Schweiz und dessen Akteure präsentiert. Im 
Anschluss sollen die zentralen Bestimmungen des 
Kernstrafrechts und die real in der Branche vor-
kommenden Kriminalitätsformen unter die Lupe 
genommen werden.

B. Zur empirischen Untersuchung des 
Schweizer Sexgewerbes: Die Studie im 
Überblick

Zu Grösse und Umsatz des Schweizer Prostitutionsmark-
tes liegen verschiedene Schätzungen vor, wobei diese 
meist ohne überprüfbare Berechnungsgrundlage abgege-
ben wurden.10 Dabei wird häufig von zwischen 13’000 bis 
20’000 Personen ausgegangen,11 welche im Erotikgewerbe 

5 Siehe dazu ausführlich Krumm (Fn. 2), 52 ff.
6 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21.  Dezember 1937 

(StGB), SR 311.0.
7 Krumm (Fn. 2), 71.
8 Botschaft vom 26.  Juni 1985, BBI 1985 II 1009, 1012; Meng 

(Fn. 4), vor Art. 195 N 1. Schauplatz von Auseinandersetzun-
gen waren im Rahmen der Reform allerdings primär Fragen 
rund um die sexuelle Mündigkeit, die Vergewaltigung in der 
Ehe und die Freigabe der weichen Pornografie. Die Prostituti-
on war lediglich Nebenschauplatz, so auch im entsprechenden 
Abstimmungskampf als Folge eines ergriffenen Referendums. 
Siehe dazu Krumm (Fn. 2), 70 f.

9 So machten internationalrechtliche Regelungen eine weitere 
Anpassung des StGB nötig, welche 2014 in Kraft trat. Siehe 
dazu nachfolgend Kap. II.B, Fn. 34.

10 Z.B. bei Fabienne Riklin, Menschenhandel wächst. Opfer-
hilfestellen fordern schweizweit spezielle Milieu-Polizisten, 
Schweiz am Sonntag, 21.  September 2014; Roman Seiler, 
Drogen für drei Milliarden konsumiert. Die Eidgenössische 
Zollverwaltung geht davon aus, dass 2013 der Import von 
Drogen zugenommen hat, Nordwestschweiz, 27. August 2014, 
9, und Rita Flubacher, Auch im Schatten herrscht Wirt-
schaft. Auf Druck der EU rechnen ab diesem Herbst immer 
mehr Staaten Sexarbeit und Drogenhandel in ihr Bruttoin-
landprodukt ein, Tages-Anzeiger, 2. September 2014. Auf die 
mangelhaften Berechnungsgrundlagen wird auch im «Diskus-
sionspapier Sexarbeit» (Terre des Femmes/FIZ/CFD/Xenia/
PRO KO RE [Hrsg.], Diskussionspapier Sexarbeit: Fakten, 
Positionen und Visionen aus feministischer Perspektive, 2014,  
www.terre-des-femmes.ch/images/docs/2014_Diskussionspa 
pier_Sexarbeit.pdf, abgerufen am 19. November 2016), hinge-
wiesen.

11 Die bis anhin umfassendste Studie zum Sexmarkt in der 
Schweiz stammt von Géraldine Bugnon/Milena Chimien-
ti, unter Mitarbeit von Laure Chiquet, Der Sexmarkt in 
der Schweiz. Kenntnisstand, Best Practices und Empfehlun-
gen. Teil 1 – Literaturübersicht, Genf, Sociograph N 5b, 2009, 
Géraldine Bugnon/Milena Chimienti/Laure Chiquet, 
Der Sexmarkt in der Schweiz. Kenntnisstand, Best Practices 
und Empfehlungen. Teil 2 – Rechtsrahmen, Genf, Sociograph 
N  6b, 2009 und Géraldine Bugnon/Milena Chimienti/
Laure Chiquet, avec la coll. de Jakob Eberhard, Marché 
du sexe en Suisse. Etat des connaisances, best practices et 
recommendations. Volet 3 – Mapping, contrôle et promotion 
de la santé dans le marché du sexe en Suisse, Genf, Sociograph 
N 7, 2009, 13. Aus der letzten Studie stammt die am meisten 
verbreitete Schätzung von 13’000 bis 20’000 Sexarbeiterinnen 
in der Schweiz.
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(Alter, Herkunft, Einstiegsgründe, persönliche Hinter-
gründe und Verdienstmöglichkeiten). Durch eine direkte 
Betriebsbefragung mittels Online-Fragebogen17 (N=99), 
konnte so ein detaillierter Überblick über die äusserst he-
terogene Branche gewonnen werden. Ergänzt wurden die 
Erkenntnisse der Befragung durch die Konsultation von 
offiziellen Statistiken sowie durch Gespräche mit Exper-
ten und Expertinnen von Polizei, NGOs und Beratungs-
stellen.18 Gleichzeitig zeigten sich hier auch die Grenzen 
der Datenerhebung: Die Teilnahme am Online-Fragebo-
gen war freiwillig und naturgemäss beschränkt auf die 
Salonbetreibenden, welche überhaupt erreicht werden 
konnten und auch über einen Online-Zugang verfügten. 
Ein gewisser Selektionseffekt bei den Antworten kann 
also bestehen. Die offiziellen Statistiken ergänzen zwar 
die Umfrage, decken aber dafür das Dunkelfeld ebenfalls 
nicht vollends ab.

Diese umfassende Datensammlung erlaubt es, bishe-
rige Schätzungen zu revidieren. Es zeigte sich, dass die 
Grösse und der Jahresumsatz des Prostitutionsmarktes 
in der Vergangenheit ziemlich sicher massiv überschätzt 
wurden. Gemäss den aus der Studie resultierenden Hoch-
rechnungen setzt der Rotlichtmarkt jährlich zwischen ei-
ner halben und eineinhalb Milliarden Franken um, was 
nur einem Bruchteil der häufig genannten 3.2 bis 3.5 Mil-
liarden Franken pro Jahr entspricht. Zudem dürften sich 
die 13’000 bis 20’000 Stellen auf die Anzahl Personen 
beziehen, welche sich über ein ganzes Jahr gesehen im 
Markt bewegen. Die reale Stellenanzahl dürfte hingegen 
rund 6’000 betragen.19

C. Profil und Situation der Sexarbeiterinnen 

Um Situation und Problemfelder der Sexbranche bes-
ser abschätzen zu können, standen die Akteure und 
Akteurinnen, d.h. die in aller Regel weiblichen Sexar-
beiterinnen, im Zentrum der Aufmerksamkeit der Be-
fragung. Dabei hat sich im Verlauf der Untersuchung 
gezeigt, dass die in der Schweiz tätigen Sexarbeiterin-
nen am häufigsten aus der Schweiz (14,4 %), aus Ru-
mänien (13,5 %) und aus Ungarn (12,1 %) stammen.20 
Dass die grosse Mehrheit der in der Schweiz tätigen 
Sexarbeiterinnen aus dem Ausland stammt, kann unter 
anderem damit erklärt werden, dass die Akteurinnen 
aufgrund der einzugehenden Reputationsrisiken eine 
Tätigkeit im Ausland eher bevorzugen. Zudem dürften 
die Verdienstmöglichkeiten in der Schweiz bedeutend 
höher liegen als in den jeweiligen Herkunftsländern. 
Die Mehrheit der Sexarbeiterinnen in den befragten 
Betrieben war ferner zwischen 26 und 40 Jahre alt. Sex-
arbeiterinnen unter 21 Jahren waren eine Ausnahme, 
von Sexarbeiterinnen unter 18 Jahren wurde in der Be-

arbeiten und einen Jahresumsatz von 3.2 bis 3.5  Milli-
arden Schweizer Franken12 erzielen sollen. Eine weitere 
Zahl, welche in der Schweiz häufig in Zusammenhang 
mit Prostitution genannt wird, betrifft die Opfer von 
Menschenhandel. Die Rede ist hier teilweise von 1’500 bis 
3’000 Opfern pro Jahr.13 Die Vermischung von Prostituti-
on und Menschenhandel ist jedoch nicht unumstritten.14 
Es ist zwar durchaus möglich, dass die meisten Opfer von 
Menschenhandel in Europa aus diesem Sektor stammen, 
umgekehrt kann aber nicht einfach davon ausgegangen 
werden, dass Sexarbeit in der Schweiz mehrheitlich in 
Zusammenhang mit Menschenhandel zustande kommt. 
Vielmehr scheint bei vielen Betrieben in der Schweiz eher 
ein «Überangebot» an Sexarbeiterinnen zu bestehen, so 
dass Salonbetreibende genügend Auswahl haben und bei 
der Rekrutierung von Sexarbeiterinnen nicht auf Zwang 
zurückgreifen müssen.15

Um Ausmass, Verbreitung und Struktur des Menschen-
handels im Zusammenhang mit dem Prostitutionsmarkt 
in der Schweiz besser einschätzen zu können, wurde des-
halb 2014 eine schweizweite «Marktstudie»16 zum Um-
fang des Sexarbeitsmarktes in der Schweiz durchgeführt. 
Im Zentrum des Interesses standen die Rotlichtbetriebe 
(Grösse, Verbreitung, Funktionsweise und Geschäfts-
modelle) sowie die Sexarbeiterinnen in diesen Betrieben 

12 Zum Beispiel von der Nationalbank bei der Berechnung des 
Bruttoinlandproduktes (Roman Seiler, Schweizer verprassen 
pro Jahr je drei Milliarden für Drogen und Prostitution, Aargau-
er Zeitung, http://www.aargauerzeitung.ch/wirtschaft/schwei-
zer-verprassen-pro-jahr-je-drei-milliarden-fuer-drogen- 
und-prostitution-128287827, abgerufen am 26. Oktober 2016.

13 Gem. FIZ, http://www.fiz-info.ch/de/Themen/Frauenhandel, 
abgerufen am 26.  Oktober 2016, basierend auf Zahlen des 
Bundesamtes für Polizei (fedpol).

14 Zur Abgrenzung siehe auch ausführlich Heinzl (Fn. 3), 20 ff.
15 Dazu zugleich noch mehr unter I.C.
16 Lorenz Biberstein/Martin Killias, Erotikbetriebe als Ein-

fallstor für Menschenhandel? Eine Studie zu Ausmass und 
Struktur des Sexarbeitsmarktes in der Schweiz, Lenzburg 
2015.

17 Nach den Vorbildern einer Befragung von Hanfläden (Mar-
tin Killias/Giangly Isenring/Gwladys Gilliéron/Joël-
le Vuille, Do drug policies affect cannabis markets? A nat-
ural experiment in Switzerland, 2000–10, European Journal 
of Criminology 2011, 8/3, 171–186) und zu Erfahrungen mit 
Kriminalität in Wirtschaftsbetrieben (Giangly Isenring/
Giulia Mugellini/Martin Killias, Swiss Business Crime 
Survey, Zürich 2013).

18 Zur detaillierten Methodik siehe Biberstein/Killias (Fn. 16), 
28.

19 Biberstein/Killias (Fn. 16), 79.
20 Biberstein/Killias (Fn. 16), 69.
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fragung gar nie berichtet. Das Berufsbild der Prostitu-
ierten in der Schweiz scheint sich in den letzten Jahren 
gewandelt zu haben. Handelte es sich bei den Sexarbei-
terinnen früher mehrheitlich um Frauen, welche die-
sen Beruf länger ausübten, stammen die Prostituierten 
nun vermehrt aus anderen Ländern (primär Osteuro-
pa) und kommen nur für die Dauer der Sexarbeit in die 
Schweiz, wo sie für einen im Voraus mit den Betrieben 
abgemachten und reservierten Zeitraum der Prostitu-
tion nachgehen und nachher wieder in ihr Heimatland 
zurückkehren.

Gefragt nach den vermuteten Gründen der Sexar-
beiterinnen für den Einstieg in die Prostitution gaben 
die Salonbetreibenden am häufigsten «Verbesserung 
der Lebensumstände» (18,5 %) und «um einen höheren 
Lebensstandard zu erreichen» (13,3 %) an. Weitere häu-
fige Gründe waren «Sie würden eine andere Arbeit fin-
den, aber keine so gut bezahlte» (13 %), dass die Frauen 
schnelles Geld verdienen wollen würden (12,2 %) und 
dass die Arbeit ihnen Freude mache (11,5 %). Erst an 
sechster Stelle wurden Schulden angegeben (8,5 %).21 
Die Angaben zeigten also eher das Bild eines grossmehr-
heitlich freiwilligen Einstiegs in die Prostitution als das 
von einem unter Zwang.22 Allfällige Drucksituationen 
wie Schulden, die familiäre Situation oder mangelnde 
Ausbildung wurden denn auch seltener genannt. Diese 
Befunde aus den Interviews mit den Salonbetreibenden 
werden gestützt durch die Arbeit von Baur-Mettler 
(2014)23. Auch dort wurden Zwangs- und Drucksitua-
tionen in den Salons nur sehr selten erwähnt. Ein an-
deres Bild zeigte sich dort allerdings in Bezug auf die 
Strassenprostitution, wo solche Situationen häufiger 
genannt wurden.

Vor diesem Hintergrund kann es als Erfolg gewertet 
zu werden, dass der Strassenstrich in der Schweiz nur 
ca. 5 % des gesamten Prostitutionsmarktes ausmacht.24 
Sexarbeiterinnen in der Schweiz dürften somit eher 
vor Missbrauch geschützt sein als in Ländern, in denen 
sich die Prostitution stärker auf der Strasse abspielt.25 Es 
lässt sich aufgrund dieser Ergebnisse feststellen, dass es 
keinen Anlass gibt, Migration in Zusammenhang mit 
Prostitution automatisch mit Zwangssituationen gleich-
zusetzen. Es scheint in der Regel eher so, dass diese 
Sexarbeiterinnen bereit sind, die Mobilität – genau wie 
auch in anderen Branchen – als Chance zu nutzen.26 Dies 
bedeutet aber nicht, dass diese Form der Erwerbsarbeit 
– auch wenn sie denn hauptsächlich freiwillig gewählt 
wird – nicht auch mit diversen branchenüblichen Prob-
lemen einhergeht. So sind die Sexarbeiterinnen in Bezug 
auf gewisse Straftaten besonders exponiert und agieren 
in einem liberalisierten, aber trotzdem reglementierten 
Markt. Die entsprechend auftretenden strafrechtlich re-

levanten Problemstellungen sollen deshalb in der Folge 
genauer betrachtet werden.

II. Gewalt und sexuelle Übergriffe im 
Rahmen der Sexarbeit 

A. Gewalt gegenüber Sexarbeiterinnen
Neben dem «branchenspezifischen» Sexualstrafrecht und 
entsprechenden nebenstrafrechtlichen Regulierungen 
gelten natürlich auch die anderen Bestimmungen des 
Kernstrafrechts im Sexgewerbe nicht minder. Das Image 
der Branche legt es nahe, dass gerade Gewaltvorkomm-
nisse und entsprechende Verstösse gegen Normen zum 
Schutze von Leib und Leben an der Tagesordnung sein 
könnten. Von den befragten Salonbetreibenden gaben 
10,8 % an, dass sie im letzten Jahr schon einmal Gewalt 
vonseiten der Kunden gegenüber den Sexarbeiterinnen 
erlebt hätten.27 Als häufigster Grund für Gewalt wurden 
alkoholisierte Kunden angegeben, gefolgt von mit der 
Dienstleistung unzufriedenen Kunden, weil z.B. Uneinig-
keit über die Verwendung von Kondomen bestand, weil 
die vereinbarte Zeit überschritten wurde oder weil Diffe-
renzen bezüglich der Bezahlung bestanden.

Eine Studie von Church et al. fand bei Sexarbeiterin-
nen auf der Strasse allerdings häufiger Erfahrungen mit 
Kundengewalt vor als bei Sexarbeiterinnen in Salons.28 
Sexarbeiterinnen auf der Strasse dürften sich häufiger 
als Frauen in den Salons an isolierten Orten alleine mit 
den Kunden befinden, was sie verwundbarer macht ge-
genüber solchen Gewalterfahrungen. Die Sexarbeiterin-
nen auf dem Strassenstrich sind damit im Vergleich zur 
Restbevölkerung sicherlich überdurchschnittlich expo-
niert und berichten entsprechend häufiger von Opferer-

21 Biberstein/Killias (Fn. 16), 71.
22 Wir verstehen hier unter «Zwang» jede Art von Druckaus-

übung durch Drittpersonen.
23 Baur-Mettler (Fn. 1), 223.
24 Biberstein/Killias (Fn. 16), 12.
25 Zu diesen Zwangssituationen sogleich mehr unter III.
26 Milena Chimienti, Prostitution et migration. La dynamique 

de l’agir faible, Zürich/Genf 2009, 210.
27 Biberstein/Killias (Fn. 16), 58.
28 Stephanie Church/Marion Henderson/Marina Bar-

nard/Graham Hart, Violence by clients towards female 
prostitutes in different work settings: questionnaire survey, 
British Medical Journal 322, 2001, 524–525.
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fahrungen. Es kann aber aufgrund der Befragungsdaten 
keinesfalls darauf geschlossen werden, dass Gewalt an der 
Tagesordnung ist oder den Normalfall darstellt. Vielmehr 
handelt es sich dabei auch im Sexgewerbe um Rander-
scheinungen und Ausnahmesituationen.

B. Übergriffe und das Ausnützen einer Notlage 
nach Art. 193 StGB

Neben diesen allgemeinen, das Sexgewerbe begleiten-
den Gewalterscheinungen ist prostitutionsspezifisch 
ferner das Ausnützen einer Notlage strafrechtlich von 
besonderem Interesse. Die Strafnorm des Art. 193 StGB 
soll dabei Personen, die sich in einer die Willens- bzw. 
Entscheidungsfreiheit beeinträchtigenden Situation be-
finden, vor sexueller Ausbeutung bewahren.29 Art. 193 
StGB ist damit zwar nicht ausschliesslich für Kunden 
von Sexarbeiterinnen vorgesehen, kommt aber in die-
sen Konstellationen zum Zuge, wenn eine Notlage aus-
genutzt wird, d.h. beispielsweise in Fällen von drogen-

abhängigen Sexarbeiterinnen30 oder im Rahmen von 
Zwangsprostitution.31 Gemäss Art.  193 Abs.  1 StGB 
macht sich dabei strafbar, «wer eine Person veranlasst, 
eine sexuelle Handlung vorzunehmen oder zu dulden, 
indem er eine Notlage oder eine durch ein Arbeitsver-
hältnis oder eine in anderer Weise begründete Abhän-
gigkeit ausnützt».

Geschütztes Rechtsgut dieser Bestimmung ist die 
Freiheit der sexuellen Selbstbestimmung. Damit sollen 
Personen gerade auch davor beschützt werden, dass sie 
aufgrund von strukturellen Machtunterschieden Opfer 
sexueller Übergriffe werden.32 Erfasst werden Konstella-
tionen, bei denen sich das Opfer in einer Notlage oder 
in einem Abhängigkeitsverhältnis befindet. Die Notlage 
kann dabei auch rein wirtschaftlicher Natur sein.33 Eine 
Freierbestrafung nach Art. 193 StGB legitimiert sich bei-
spielsweise, wenn eindeutige Anzeichen vorliegen, bei 
welchen der Kunde den Schluss hätte ziehen müssen, dass 
die Frau nicht freiwillig der Sexarbeit nachgeht.34 Neben 
einer Notlage erfordert Art. 193 StGB als tatbestandsmäs-
sige Handlung ferner das Ausnützen dieser Notlage oder 
Abhängigkeit.35

Wie in der Folge auch noch im Rahmen der Förderung 
der Prostitution und verschärft beim Menschenhandel zu 
diskutieren sein wird, stellt sich in diesen Konstellationen 
regelmässig die Frage, ob Personen aus prekären finanzi-
ellen Verhältnissen – es dürfte unbestritten sein, dass viele 
Frauen, die sich prostituieren, aus solchen stammen – au-
tomatisch als Opfer im Sinne dieser Artikel zu gelten ha-
ben und hier immer eine Beschränkung der Handlungs-
freiheit bzw. der Selbstbestimmung angenommen werden 
muss.36 Dies ist im Kontext des hier diskutierten Art. 193 
StGB zu verneinen. Zweck dieser Strafnorm sollte es nicht 
sein, eine verdeckte Freierstrafbarkeit einzuführen oder 
die Prostitution auf Umwegen zu verbieten. Eingedämmt 
und im Rahmen des klar definierten Rechtsguts geschützt 
werden sollen Sexarbeiterinnen einzig davor, dass eine als 
solche zu erkennende Notlage ausgenützt wird oder sie 
im Rahmen von Abhängigkeitsverhältnissen ausgebeutet 
werden.37

Gemäss den Ausführungen oben (I.C, Seite 5) sind 
diese Fälle in der Branche doch eher seltene Erscheinun-
gen und Übergriffe können zumindest im Rahmen der 
Bordellbetriebe kaum beobachtet werden. Es überrascht 
demnach auch wenig, dass in der Schweiz jährlich nur 
rund 25–35 Fälle polizeilich bekannt werden. Zu Verur-
teilungen aufgrund von Verstössen gegen Art. 193 StGB 
kommt es folglich noch deutlich seltener. In den Jahren 
2009 bis 2015 kam es zu total 61 Verurteilungen, was ei-
nem jährlichen Durchschnitt von ca. 9 Verurteilungen 
gleichkommt.38 Trotz der selten zur Anzeige gebrachten 
sexuellen Übergriffe ist die Normierung von Relevanz, 

29 Stratenwerth/Wohlers (Fn. 2), Art. 193 N 1.
30 So könnte das Vorhandensein einer Notlage im Zusammen-

hang mit Prostitution z.B. bei einer drogensüchtigen Prostitu-
ierten auf Entzug bejaht werden, die dringend Heroin braucht, 
so dass der Freier den Preis drücken bzw. sie zu Praktiken 
zwingen kann, zu denen sie sich normalerweise nicht bereit 
erklärt hätte. So BSK StGB II-Maier, Art. 193 N 12.

31 Heinzl (Fn. 3), 185. Zur Anwendbarkeit des Art. 193 StGB im 
Zusammenhang mit der Zwangsprostitution siehe ausführlich 
Daniela Demko, Die Strafbarkeit der Freier von Zwangs-
prostituierten – gangbarer Weg oder Irrweg im Kampf gegen 
Zwangsprostitution?, ZStR 2010, 279, 291 ff.

32 Maier (Fn. 30), Art. 193 N 1.
33 Stratenwerth/Wohlers (Fn. 2), Art. 193 N 2.
34 Krumm (Fn. 2), 153.
35 Nicht um ein solches Ausnützen handelte es sich im Falle ei-

ner drogenabhängigen Prostituierten, die mit einem Freier 
gegen übliches Entgelt gewöhnlichen sexuellen Verkehr hatte. 
Ein Ausnützen wurde allerdings bejaht, wenn sich die Prosti-
tuierte im Hinblick auf ein hohes Entgelt zu unerwünschten 
oder gefährlichen Praktiken bereit erklärt oder wenn sie ihre 
Dienstleistungen zu einem äusserst tiefen Preis anbieten muss. 
Der Freier macht sich in diesen Konstellationen dann straf-
bar, wenn er die Beeinträchtigung der Entscheidungsfreiheit 
wahrnimmt. Siehe so Maier (Fn. 30), Art. 193 N 14; Urteil des 
BGer 6B_445/2009 vom 6. Oktober 2009, E. 8.

36 Siehe dazu ausführlich Baur-Mettler (Fn. 1), 192 und 114 ff.
37 Botschaft vom 26. Juni 1985, BBI 1985 II 1009, 1079.
38 Bundesamt für Statistik (BFS), Polizeiliche Kriminalstatistik 

2009–2015 und Strafurteilsstatistik 2009–2015.
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da sie den Freiern im Rahmen eines liberalisierten Sexar-
beitsmarktes in der Schweiz klare Grenzen setzt.39 

Es ist allerdings trotz dieser weitgehend positiven Be-
funde klar, dass es sowohl auf der Strasse als auch inner-
halb der Betriebe Möglichkeiten für Missbrauch gibt. So 
dürfte z.B. bei grösseren Betrieben aufgrund ihrer Markt-
macht für Sexarbeiterinnen eine relative Abhängigkeit 
entstehen. Die Betreibenden könnten mit impliziten Ent-
lassungsdrohungen unter Umständen Zusatzleistungen 
wie Striptease-Einlagen verlangen, für die jedoch Sexar-
beiterinnen in Bordellen nicht entschädigt werden. Denk-
bar sind solche Drucksituationen ferner auch mit Bezug 
auf die genauen Arbeitsmodalitäten gegenüber Kunden.

III. Zwangsarbeit und Menschenhandel

A. Ausübung von Zwang im Sexgewerbe

Neben der Eindämmung von Gewalt und sexuellen 
Übergriffen ist kriminalpolitisch daran gelegen, trotz 
liberalisiertem Sexgewerbe Ausbeutungs- und Zwangs-
situationen zu vermeiden. Die in der Studie befragten 
Salonbetreibenden berichteten nur von einem einzigen 
Fall, in dem eine Sexarbeiterin im eigenen Betrieb durch 
andere Personen zur Sexarbeit gezwungen worden war. 
Selbstverständlich besteht bei einer solchen Frage die me-
thodische Einschränkung, dass die Betreibenden einen 
solchen Fall überhaupt erkennen können müssen. Dies 
könnte je nach Umständen und Zwangslage schwierig 
sein. Die Betreibenden in den Betrieben mit mehr als drei 
Prostituierten wurden zusätzlich gefragt, ob ihnen in der 
Vergangenheit von Drittpersonen schon einmal Sexarbei-
terinnen angeboten worden waren. Dies wurde von rund 
einem Drittel der Befragten bejaht. Davon gaben wieder-
um zwei Drittel an, dass sich solche Situationen ein paar 
Mal pro Jahr ereignen würden. Die Befragten berichteten 
ferner, die entsprechenden Personen abgewiesen zu ha-
ben. Nur eine Person gab an, die Polizei gerufen zu haben.

Da die Möglichkeit besteht, dass die Frage nach 
Zwangssituationen im eigenen Betrieb bewusst nicht be-
antwortet wurde, wurde in der Studie zusätzlich erhoben, 
ob die Betreibenden von anderen Betrieben gehört hät-
ten, in denen Sexarbeiterinnen nicht freiwillig in diesem 
Beruf arbeiteten. Diese Frage wurde insgesamt von 30,9 % 
der befragten Salonbetreibenden bejaht, was in einem ge-
wissen Widerspruch zu den vorangegangenen Resultaten 
steht, wonach Missbrauchssituationen im eigenen Betrieb 
praktisch nie angegeben wurden.40 Klar ist demzufolge, 
dass davon ausgegangen werden muss, dass Zwangssitua-
tionen im Gewerbe durchaus vorkommen, auch wenn der 
genaue Umfang nur schwer zu beziffern ist und sie auch 
sicherlich nicht die Regel darstellen.

Sexarbeiterinnen werden gerade im medialen Diskurs 
häufig als Opfer dargestellt. Auch wenn das durchaus zu-
treffen kann, sind sie jedoch wahrscheinlich häufiger ei-
genverantwortlich handelnde Akteurinnen, welche sich 
für diese Erwerbstätigkeit entschieden haben, um ihre 
wirtschaftliche Situation zu verbessern. Dies gilt speziell 
für Sexmigrantinnen.41 Entsprechend sind auch nicht alle 
in der Branche tätigen Ausländerinnen automatisch Op-
fer von Menschenhandel. Trotz der klaren Abgrenzung 
von Prostitution und Menschenhandel ist es allerdings 
auch nicht nur Zufall, dass die beiden Phänomene sowohl 
in Alltags- als auch in wissenschaftlichen Diskursen oft in 
Zusammenhang gebracht werden.42 Der Menschenhandel 
soll deshalb in der Folge ebenfalls kurz unter die Lupe ge-
nommen werden.

B. Prostitution und die strafrechtliche 
Normierung des Menschenhandels  
in Art. 182 StGB

Die intensive Thematisierung und völkerrechtliche 
Normierung des Menschenhandels resultierte schon 
früh in einer entsprechenden Bestimmung im schwei-
zerischen StGB. Der Umsetzung der sog. UN-Kinder-
rechtskonvention43 bzw. dem entsprechend zugehöri-
gen Fakultativprotokoll44 in den 2000er-Jahren ist die 
erneute Erweiterung und Aktualisierung zu verdanken, 

39 So auch Demko (Fn. 31), 296 und passim. Ferner ergeben sich 
Grenzen hinsichtlich des Kinder- und Jugendschutzes; ein 
Freier macht sich gemäss dem neuen Art. 196 StGB nämlich 
auch immer dann strafbar, wenn es sich um eine minderjäh-
rige Prostituierte handelt. In Umsetzung der sog. Lanzaro-
te-Konvention 2014 (Übereinkommen des Europarats zum 
Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuel-
lem Missbrauch vom 25. Oktober 2007, SR 0.311.40), wurde 
das Schutzalter auf 18 angehoben. Siehe dazu auch Krumm 
(Fn. 2), 183.

40 Diese Diskrepanz muss jedoch nicht automatisch bedeuten, 
dass die Betreibenden ihren eigenen Betrieb schöngeredet 
hätten, sondern könnte auch bedeuten, dass solche Fälle eher 
in Sektoren vorkommen, welche in der Stichprobe der Studie 
untervertreten sind. Zu den Details der Datenerhebung siehe 
Biberstein/Killias (Fn. 16), 30 ff.

41 Heinzl (Fn. 3), 205.
42 Heinzl (Fn. 3), 6.
43 Übereinkommen über die Rechte des Kindes vom 20. Novem-

ber 1989, SR 0.107.
44 Fakultativprotokoll vom 25.  Mai 2000 zum Übereinkom-

men über die Rechte des Kindes, betreffend den Verkauf von 
Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderpornografie, 
SR 0.107.2.
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welche sich im heutigen Art. 182 StGB niederschlägt.45 
Art.  182 StGB erfasst nun gemäss Wortlaut explizit 
nicht mehr ausschliesslich den Handel mit Menschen 
«zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung». Während der 
Tatbestand des früheren Art. 196 StGB als Teil des Se-
xualstrafrechts nur diesen Aspekt umfasste, normiert 
der neue Art. 182 auch andere Aspekte des Menschen-
handels.46 Trotz dieser Erweiterung ist ein Handel zum 
Zwecke der späteren Prostitution wohl immer noch 
eines der Hauptanwendungsfelder der entsprechenden 
Norm.

Von Menschenhandel im strafrechtlichen Sinne kann 
im Sinne dieser Erweiterung immer dann gesprochen 
werden, wenn über Menschen wie über Objekte verfügt 
wird.47 Geschütztes Rechtsgut ist die Selbstbestimmung 
der betroffenen Person.48 Das Bundesgericht hielt fest, 
dass sich aus dem besonderen Arbeitsumfeld der Pros-

tituierten oft persönliche und finanzielle Zwangslagen 
ergeben, denen besondere Aufmerksamkeit zu widmen 
sei. Gerade im Bereich der Vermittlung von Sexarbeite-
rinnen sei deshalb jeweils im konkreten Fall zu prüfen, 
ob es sich um eine wirkliche Zustimmung handle. Die 
Frage des faktischen Gehalts der Einwilligung – gerade 
in Hinblick auf allfällige wirtschaftliche Notlagen – stellt 
sodann in der richterlichen Praxis auch eine der Haupt-
schwierigkeiten dar.49 Dabei dürfe nicht leichtfertig auf 
ein Einverständnis geschlossen werden und es könne 
auch bei angeblicher Zustimmung unter Umständen ein 
Verstoss gegen Art. 182 StGB vorliegen.50 Entscheidend 
soll immer der «wahre Wille» der Sexarbeiterin sein.51 
Inwieweit es sich im konkreten Fall um eine Verletzung 
der sexuellen Selbstbestimmung und um einen effektiven 
Handel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung handelt, 
ist jeweils zu prüfen. Klar ist allerdings, dass das Ziel der 
Schutz der sexuellen Verfügungs- und Bestimmungsfrei-
heit und nicht die Verhinderung der Prostitution ist.52 
Fälle, in denen es nur um die Vermittlung von Prostitu-
ierten geht, die damit einverstanden sind und selbstbe-
stimmt zu dieser Entscheidung gelangen, werden nicht 
erfasst.53

Wie oft es in der Schweiz in Zusammenhang mit 
Prostitution tatsächlich zu Fällen von Menschenhandel 
kommt, ist fraglich. Der Befragung der Salonbetreiben-
den konnten keinerlei Hinweise auf Menschenhandel in 
Zusammenhang mit Prostitution entnommen werden. 
Auch eine grosse systematische Literaturübersicht im 
Rahmen der Campbell Collaboration54 fand kaum Stu-
dien, in welchen der Menschenhandel empirisch doku-
mentiert worden war. Entsprechend sind die meisten Ab-
handlungen zum Menschenhandel primär theoretischer 
– und oftmals auch moralischer – Natur. Die Datenlage 
ist entsprechend schwach. Allerdings spricht Vieles da-
für, dass das Phänomen regelmässig überschätzt wird. 
2015 kam es in der Schweiz aber doch zu rund 60 An-
zeigen aufgrund von Art. 182 StGB, was etwa das Mittel 
der letzten Jahre darstellt. Zu Verurteilungen kam es von 
2009 bis 2015 in 82 Fällen (ca. 12 pro Jahr).55 Diese kriti-
sche Betrachtung der regelmässigen Überschätzung des 
Phänomens soll die Ernsthaftigkeit des Menschenhan-
dels und seiner Auswirkungen für die Betroffenen kei-
nesfalls in Frage stellen. Dennoch sind Dramatisierun-
gen der Sache wenig dienlich. Vielmehr sollte in Zukunft 
mehr in detailliertere empirische Untersuchungen inves-
tiert werden, um die Konsequenzen der diesbezüglichen 
Kriminalpolitik (und der entsprechenden Pönalisierun-
gen) realistisch erfassen und beurteilen zu können. Dass 
Menschenhandel bekämpft werden muss, steht ausser 
Frage. Es wäre aber viel daran gelegen, ihn auch wirklich 
wirksam zu bekämpfen.

45 Stratenwerth/Wohlers (Fn.  2), Art.  182 N  1; BSK 
StGB II-Delnon/Rüdy, Art. 182 N 5.

46 So schützt der neue Tatbestand nicht nur die Freiheit mit Be-
zug auf die Sexualität, sondern auch auf die Arbeitskraft sowie 
die Organe. So Delnon/Rüdy (Fn. 45), Art. 182 N 7 f.

47 Botschaft vom 11. März 2005, BBI 2005 I 2807, 2834 ff.; De-
lnon/Rüdy (Fn. 45), Art. 182 N 6; Stratenwerth/Wohlers 
(Fn. 2), Art. 182 N 2.

48 Stratenwerth/Wohlers (Fn.  2), Art.  182 N  1; Delnon/
Rüdy (Fn. 45), Art. 182 N 8; Baur-Mettler (Fn. 1), 79.

49 Baur-Mettler (Fn. 1), 134 ff.
50 BGE 126 IV 225, 226, E. 1; Delnon/Rüdy (Fn. 45), Art. 182 

N 15; Baur-Mettler (Fn. 1), 81 f.
51 Krumm (Fn. 2), 167. In einem gemeinhin als zu weitgehend 

kritisierten Urteil hat das Bundesgericht ferner festgehalten, 
dass der Tatbestand von Art. 182 StGB bereits erfüllt sei, wenn 
junge ausländische Frauen unter Ausnützung ihrer schwieri-
gen Lage zur Ausübung der Prostitution in der Schweiz enga-
giert würden. Siehe BGE 128 IV 117, 123, E. 4; Kritisch De-
lnon/Rüdy (Fn. 45), Art. 182 N 15.

52 So zu Recht Delnon/Rüdy (Fn. 45), Art. 182 N 25.
53 Stratenwerth/Wohlers (Fn. 2), Art. 182 N 4.
54 Peter Van Der Laan/Monika Smit/Inge Busschers/

Pauline Aarten, Cross-border trafficking in human beings: 
Prevention and intervention strategies for reducing sexu-
al exploitation, Campbell Systematic Reviews 2011:9, DOI: 
10.4073/csr.2011.9, abgerufen am 26. Oktober 2016.

55 Bundesamt für Statistik (BFS), Polizeiliche Kriminalstatistik 
2009–2015 und Strafurteilsstatistik 2009–2015. Zur Schwie-
rigkeit der Strafverfolgung, Menschenhandel festzustellen, 
siehe Nadja Capus/Caroline Mettler-Baur, Weshalb sind 
Sie in die Schweiz gekommen? Schweizerische Strafverfolgung 
des Frauenhandels: ein Beispiel für die Notwendigkeit evi-
denzbasierter Kriminalitätskontrolle, in: Kuhn/Margot/Aebi/
Schwarzenegger/Donatsch/Jositsch (Hrsg.), Kriminologie, 
Kriminalpolitik und Strafrecht aus internationaler Perspek-
tive. Festschrift für Martin Killias zum 65. Geburtstag, Bern 
2013, 517 ff.
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IV. Illegale Förderung und illegale Ausübung 
der Prostitution

A. Strafrechtliche Erfassung der Förderung der 
Prostitution durch Art. 195 StGB

Auch das weitgehend modernisierte Prostitutionsstraf-
recht sieht neben der Bekämpfung von Zwangssituatio-
nen gewisse Reglementierungen vor, welche das Gewerbe 
bzw. die Arbeit selbst betreffen. Auf der einen Seite geht es 
um die Strafbarkeit des Managers, d.h. des Zuhälters, auf 
der anderen Seite um gewisse praktische Einschränkun-
gen der Ausübung der Prostitution.

Die illegale «Förderung der Prostitution», welche in 
Art. 195 StGB normiert ist, löste im Zuge der Moderni-
sierung des Schweizerischen Sexualstrafrechts die Straf-
tatbestände der «Kuppelei» und der «Zuhälterei» ab.56 
Art.  195 StGB erfasst einerseits Fälle, in denen eine un-
mündige Person der Prostitution zugeführt wird (lit.  a) 
und andererseits Fälle, in denen die Abhängigkeit einer 
Person ausgenützt wird, um sie der Prostitution zuzufüh-
ren oder diese zu fördern (lit. b). Ferner werden auch Fälle 
unter Strafe gestellt, bei denen Druck auf das Opfer aus-
geübt wird, indem der Täter die Prostituierte sogenannt 
dirigistisch überwacht und beispielsweise die Umstände 
der Ausübung und/oder die Verwendung der erzielten 
Einkünfte festlegt (lit. c). Ebenfalls normiert sind die Kon-
stellationen, bei denen der Täter eine Person, die sich aus 
der Prostitution lösen will, unter Druckausübung davon 
abhält (lit. d).57

Die Marginalie von Art. 195 StGB ist insofern missver-
ständlich, als dass der Artikel nicht die Förderung selbst 
kriminalisiert, also z.B. eine allfällige finanzielle Unter-
stützung oder den Bordellbetrieb an sich. Vielmehr soll 
nur auf der «Angebotsseite», d.h. im Vergleich zu Art. 193 
StGB nicht auf der Seite der Freier, sondern auf derjeni-
gen der Zuhälter und Betreibenden sichergestellt werden, 
dass niemand gegen seinen wahren Willen der Sexarbeit 
nachgehen muss. Geschütztes Rechtsgut ist demnach im 
Grundsatz auch hier das Selbstbestimmungsrecht der sich 
prostituierenden Person.58

Im Rahmen der Auslegung ist auch in diesem Zusam-
menhang vor allem die Frage massgebend, ab wann die 
Handlungsfreiheit ausreichend beeinträchtigt ist, wobei 
Intensität und Mass der Einschränkung entscheidend 
sind. Das blosse Führen eines Bordells ist für sich alleine 
genommen z.B. nach h.L. und Praxis noch kein Ausnüt-
zen einer Abhängigkeit der darin tätigen Prostituierten.59 
Ob auf Sexarbeiterinnen in unzulässiger Weise Druck 
ausgeübt wird, entscheidet sich im Einzelfall nach den 
konkreten Umständen.60 In der Praxis sind die Grenzen 
fliessend. So sind z.B. Tariflisten oder Gewinnbeteili-

gungsregeln grundsätzlich erlaubt, Einschränkungen bei 
der Auswahl der Freier hingegen unzulässig.61 Die Fra-
ge der Zulässigkeit von Arbeitsverhältnissen und der im 
Rahmen solcher üblichen Weisungsbefugnisse bleiben 
allerdings weitgehend unklar.62

Bei dieser durch die Revision eingeführten Bestim-
mung geht es einzig darum, die Sexarbeiterinnen in ih-
rer Handlungsfreiheit zu schützen. Es handelt sich dabei 
also um eine berufsspezifische Schutzbestimmung. Da-
mit geht das Strafrecht anderen Rechtsgebieten voran, 
ist doch die Anerkennung des Berufsstands im Rahmen 
z.B. sozial- oder arbeitsrechtlicher Fragestellungen noch 
längst nicht dermassen garantiert.63 

Wie offizielle Statistiken zeigen, kommt es aufgrund 
von Art. 195 StGB regelmässig, wenn auch nicht allzu oft, 
zu einer strafrechtlichen Verfolgung. Die polizeiliche Kri-
minalstatistik registriert wechselhaft zwischen rund 60 
und 150 Anzeigen pro Jahr. Zu Verurteilungen kam es in 
den Jahren 2009 bis 2015 in 120 Fällen, das entspricht ca. 
18 pro Jahr.64

B. Sexarbeit in der Illegalität: Kantonale 
Regelungen und Schwarzarbeit

Als letzte prostitutionsrechtliche Bestimmung des StGB 
regelt Art. 199 StGB die «polizeirechtliche Aussenseite der 
Prostitution».65 Die Kantone können Vorschriften über 
Ort, Zeit und Art der Sexarbeit erlassen, sofern diese die 
Ausübung der Prostitution nicht übermässig behindern.66 
Verstösse gegen diese polizeilichen Reglementierungen 
können mittels Art. 199 StGB strafrechtlich verfolgt wer-
den. Es handelt sich dabei um eine besondere «Blankett-
strafnorm». Rechtsgut ist schlicht die Durchsetzungskraft 
zulässigen kantonalen Rechts bzw. entsprechend zulässi-

56 Stratenwerth/Wohlers (Fn.  2), Art.  195 N  1; Meng 
(Fn. 4), vor Art. 195 N 2.

57 Stratenwerth/Wohlers (Fn. 2), Art. 195 N 2 ff.
58 Meng (Fn. 4), Art. 195 N 2; Heinzl (Fn. 4), 125. Dazu kommt 

natürlich noch das Rechtsgut der freien Entwicklung der Kin-
der und Jugendlichen in der anderen Tatbestandsvariante.

59 Meng (Fn. 4), Art. 195 N 27.
60 BGE 126 IV 76, 80, E. 2; Meng (Fn. 4), Art. 195 N 27.
61 Meng (Fn. 4), Art. 195 N 27 f.
62 Baur-Mettler (Fn. 1), 179.
63 So auch Meng (Fn. 4), vor Art. 195 N 3 mit dem Kommentar, 

dass es sich offenbar bei der Prostitution noch immer nicht 
um ein in jeder Hinsicht gewöhnliches Gewerbe handle.

64 Bundesamt für Statistik (BFS), Polizeiliche Kriminalstatistik 
2009–2015 und Strafurteilsstatistik 2009–2015.

65 Heinzl (Fn. 3), 91.
66 Stratenwerth/Wohlers (Fn. 2), Art. 199 N 1.
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ger kommunaler Richtlinien.67 Einige Kantone, aber auch 
grössere Städte verfügen über solche ausführlichen Be-
stimmungen zur Strassenprostitution.68 Polizeilich regist-
rierte Verstösse gegen diesen Übertretungstatbestand gab 
es in den letzten sechs Jahren jeweils rund 600 bis 1’400 
pro Jahr.69 Die Bestimmung ist entsprechend von gewisser 
Praxisrelevanz.70

Für die Praxis von grösserer Bedeutung als diese po-
lizeilichen Bestimmungen sind für die Sexarbeiterinnen 
selbst allerdings sozial- und arbeitsrechtliche Fragestel-
lungen und für einen Grossteil der im Gewerbe Tätigen 
auch migrationsrechtliche. Gerade die Strafbestimmun-
gen des Ausländergesetzes (Art. 115 ff. AuG71) sind hier 
sowohl für die Sexarbeiterinnen als auch für die Bordell-
betreibenden von alltäglicher Bedeutung. Knapp 40 % der 
Befragten gaben an, einen anderen Betrieb zu kennen, in 
dem Sexarbeiterinnen ohne gültige Papiere arbeiteten.72 
Allerdings war nicht eindeutig, worin die Illegalität be-
stand. Möglich wäre, dass die Frauen von ausserhalb der 
EU stammten oder über keine gültige Arbeitsbewilligung 
verfügten. Auch wenn diese Zahlen also keine detaillier-
ten Schlüsse zulassen, so ist dennoch klar, dass solche ne-
benstrafrechtlichen Verstösse in der Branche an der Ta-
gesordnung sein dürften.

V. Fazit und Handlungsfelder

Die vorangegangenen Ausführungen haben gezeigt, dass 
die strafrechtlich relevanten Problemfelder, welche sich 
im Rahmen der Sexarbeit ergeben, vielseitig sind. Auf-
grund der immer weitergehenden Liberalisierung in den 
vergangenen Jahrzehnten haben sich die Fragestellungen 

allerdings verlagert. Vieles deutet darauf hin, dass diese 
Rechtsentwicklung zu einer Entschärfung der gängigen 
kriminalpolitischen Felder geführt hat und insgesamt als 
Erfolg gewertet werden kann.

Trotz dieser Erfolge ist es unbestritten, dass Krimi-
nalität im Rahmen der Prostitution auch in der Schweiz 
vorkommt. Sexarbeiterinnen sind nicht gefeit vor Gewalt 
von Freiern, Ausnützungs- und Zwangssituationen oder 
gar Menschenhandel. Gerade vor dem Hintergrund, dass 
die in der Strassenprostitution aktiven Frauen verwund-
barer gegenüber Missbrauch, Gewalt und Zwang zu sein 
scheinen, ist es jedoch positiv zu werten, dass dieser Sek-
tor in der Schweiz mit nur ca. 5 % der involvierten Frauen 
relativ klein ausfällt. Damit dürfte hier nur eine absolute 
Minderheit der Sexarbeiterinnen von Kriminalität und 
Zwang betroffen sein. Es sollte kriminalpolitisch also 
auch in Zukunft daran gelegen sein, den Strassenstrich 
möglichst einzudämmen und die betroffenen Prostitu-
ierten in geordneteren Arbeitsverhältnissen gewähren 
zu lassen. Die Liberalisierungsbestrebungen und weitge-
hende «Entmoralisierung» der politischen Debatte waren 
dafür ein wesentlicher Schritt. Nur durch kontrollierbare 
Konstellationen lassen sich die negativen Auswirkungen 
des Sexgewerbes eindämmen und Ausbeutungsverhält-
nisse bekämpfen.

Wichtig erscheint, dass auch in Zukunft der Schutz 
der involvierten Sexarbeiterinnen und die Ermöglichung 
einer selbstbestimmten Arbeit im Fokus der Kriminal-
politik stehen und die strafrechtlichen Bestimmungen 
entsprechend ausgestaltet werden. Die heutigen sexual-
strafrechtlichen Regelungen scheinen dem aktuell genü-
gend Rechnung zu tragen und die heute vorliegenden 
kriminologischen Daten weisen auf keinen akuten Hand-
lungsbedarf hin. Dem Trend in einigen europäischen 
Ländern, den Erwerb von sexuellen Dienstleistungen zu 
verbieten, stehen NGOs und auch Prostituierte selber 
häufig kritisch gegenüber. Erste Erkenntnisse aus Schwe-
den scheinen darauf hinzudeuten, dass damit die Sexar-
beit in den weniger reglementierten und kontrollierbaren 
Grau- und Schwarzmarkt verdrängt wird und sich damit 
die Vulnerabilität der Sexarbeiterinnen eher erhöht. Dazu 
liegen jedoch noch keine publizierten Forschungsergeb-
nisse vor.73 Es ist daher naheliegend, dass den Beteiligten 
mit staatlichen Regelungen, welche in erster Linie darauf 
ausgerichtet sind, die Rechtssicherheit von Salonbetrei-
benden und den Schutz der Sexarbeiterinnen zu erhöhen, 
eher geholfen ist als mit Verboten. Einen erneuten Krimi-
nalisierungstrend einzuschlagen, scheint aus kriminolo-
gischer Sicht demzufolge nicht geboten. Vielmehr sollten 
Unklarheiten in Bezug auf arbeitsrechtliche und migra-
tionsrechtliche Rahmenbedingungen möglichst ausge-
räumt werden, um den Sexarbeiterinnen und Involvier-

67 Meng (Fn. 4), Art. 199 N 3.
68 Krumm (Fn.  2), 138  ff. Für die Stadt Zürich siehe beispiels-

weise die Prostitutionsgewerbeverordnung vom 7. März 2012 
(PGVO), AS 551.140.

69 Bundesamt für Statistik (BFS), Polizeiliche Kriminalstatistik 
2009–2015 und Strafurteilsstatistik 2009–2015. Aus der Statis-
tik lässt sich ebenfalls erkennen, dass von den 750 Beschuldig-
ten im Jahr 2015 648 ausländischer Herkunft waren (86,4 %). 
Ähnliche Zahlen ergeben sich auch für die anderen Jahre.

70 Die Verurteilungen können statistisch nicht ausgewiesen wer-
den, da es sich nur um Übertretungen handelt und diese nicht 
erfasst werden.

71 Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 
16. Dezember 2005 (AuG), SR 142.20.

72 Biberstein/Killias (Fn. 16), 66.
73 Persönliche Mitteilung an L. Biberstein im Rahmen der Kon-

ferenz der European Society of Criminology in Prag, 10.09.-
13.09.2014.
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ten klare und erkennbare Leitplanken vorzugeben. Wie 
sich gezeigt hat, ist ein Agieren in der Illegalität oder in 
Graubereichen ein Nährboden für Opfererfahrungen und 
Zwangssituationen.

In Hinblick auf die konkrete Datenlage besteht aller-
dings, wie sich in aller Deutlichkeit gezeigt hat, grosser 
Nachholbedarf, und es mangelt weitgehend an fundierten 
kriminologischen Forschungsarbeiten zur Prostitution 
in der Schweiz. Die in der hier vorgestellten Studie von 
Biberstein/Killias74 präsentierte Hochrechnung zum 
Umfang und Umsatz des Rotlichtmarktes in der Schweiz 
bietet überhaupt erstmals Zahlen, welche auf nachvoll-
ziehbaren Quellen basieren. Kombiniert man diese Resul-
tate mit anderen Erhebungen (so z.B. von Baur-Mett-
ler75) und Gesprächen mit Expertinnen von NGOs, lässt 
sich das Bild etwas schärfen. Nichtsdestotrotz besteht 
nach wie vor viel Unwissen über diesen Sektor. Diese 
Lücken gilt es in Zukunft weiter zu schliessen. So wäre 
z.B. für die zukünftige Forschung von Interesse, was mit 
Bewerberinnen geschieht, die sich um einen Arbeitsplatz 
in einem Betrieb bewerben, aber abgewiesen werden. 
Zudem könnten auch weitergehende Informationen aus 
dem besonders volatilen Segment der kurzfristig eröffne-
ten und wieder geschossenen Salons, welche in der Studie 

mit grosser Wahrscheinlichkeit schon wegen sprachlicher 
und kultureller Schwierigkeiten beim Ausfüllen eines 
Online-Fragebogens eher untervertreten sind, von Inte-
resse sein. Die grösste Forschungslücke besteht sicher im 
Bereich der Strassenprostitution. Sowohl Biberstein/
Killias76 als auch Baur-Mettler77 konnten – primär 
aus Gründen der Sprache und Erreichbarkeit – keine In-
terviews mit Strassenprostituierten durchführen. Obwohl 
der Anteil der Strassenprostitution am gesamten Sexar-
beitsmarkt in der Schweiz gering ist, bedarf gerade vor 
dem Hintergrund der dort mutmasslich grösseren Ver-
breitung von Missbrauch dieser Sektor einer vertieften 
Untersuchung.

74 Biberstein/Killias (Fn. 16).
75 Baur-Mettler (Fn. 1), 163.
76 Biberstein/Killias (Fn. 16).
77 Baur-Mettler (Fn. 1), 268.
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